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Eegutachtu�; des Entwurfes eine� 
Euo5e�0eaet2e3, mit dem das Miet­

rechtsge3�t� Je�ndert wird, 
(MRG-Novelle 1939) -':,e}�ilfl_��!i�Z���t 

Datum: 22. JUNI1989 

Bezu't:!: GZ. 7101/320-1 i/G?) 

d�s Mietrechtsgasstz g�änjert wi�d, zu Uber�enjen. 

mäßigk�it im Verlauf de� nun über siebenjäjri]sQ Geltun]s� 

auch in mEhreren Belangen eine 2estschceibung der b$reits 

bestehenden Judi�atur dar. 

Abgesehen von der ausstehenden generellen Har�oni-

sierung der Nohnrechtsgesetze ist 6i9 vor99sshene Mietrechts-

novelle mit den darzulegenden Eins:�r�n�un)en grundsätz-

lieh zu bsgrUßen. 

21/SN-213/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



- 2 -

Neu geschaffen wird die Funktion eines "Mieter­

beauftragten", dem als Kontakt�erson für die Hauptmieter und 

als Mittelsmann zwischen dem Vermieter und den übrigen Haupt­

mietern eine Reihe von Mitwirkungs- und Kontrollrechten ein­

geräumt wird. Wie sich diese Einrichtung bewähren und auf 

den Geschäftsanfall bei den mit Mietrechtsangelegenheiten 

befaßten Gerichteri auswirken wird, kann schwer abgesehen wer­

den, doch dürften sich die damit verbesserten Informationsm�g­

lichkeiten für die Mieter und eine erleichterte Konfliktbe­

reinigung von Einleitung eines Schlichtungsstellen- bzw. 

gerichtlichen Verfahrens eher günstig auswirken. 

Im Zusam�enhang mit der vorgesehenen Dezentrali­

sierung (Verländerung) der Zinsbildungsbefugnisse ist eine 

künftige Erh�hung der Mietzinse und ihre Auswirkung auf die 

Tätigkeit der Gerichte nicht annähernd abzuschätzen. 

Im Hinblick auf die Ausweitung der Agenden des 

aUßerstreitigen Verfahrens nach § 37 Abs. 1 MRG, vor allem 

aber auch im Zusammenhang mit den umfangreichen Erhebungs­

und Verständ�gungspflichten des Gerichtes nach Schaffung 

eines rechtskräftigen Exekutionstitels auf Räumung einer 

Wohnung (§ 34 Abs. 3 MRG) ist eine erhebliche Mehrbelastung 

zu gewärtigen, wogegen ein Entlastungseffekt durch ar.dere 

Bestimmungen der MRG-Novelle 1989 nicht eindeutig erkennbar 

ist. 

Im besonderen ist zu den einzelnen Bestimmungen 

zu bemerken: 
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Zu Art. J; Z 1 a) 
( 

.1 : 

Ee7.üglich der von einem Wohnungseig�ntumsb�wer� 

ber, der noch nicht einmal schlichter MiteigentUmer �er 

Lie�eqschaft ist, in Ansehung der ihm zur Nutzung tiber-

lassenen Wohnung oder sonstigen näumlichkeiten abgeschlos-

senen Mietverträge wird die aufgetretene Judikat��diskr��. 

panz beim Obersten Gerichtshof (6 Ob �57/87: 7 Ob 693/87) 

i� Sinne einer unbedingten verscnaffung vqn Hauptmie��ech-

ten gel�st. Damit wird aber dem häufig auftretenden Proble� 

men bei der Aufl�sung von Wohnungseigentumsanwartschafts� 

verträgen nicht hinlänglich Rechnung g�trag�n� Wü�th ha� 

diesbezüglich darauf hingewiesen (Wohnrechtliche Blätter 

1988, 40), daß bei der Miete vom bloßen Wohnungseigent�ms-

bewerber, der nicht einmal schlichter Miteigentümer der 

Liegenschaft ist, der Parteiwille zu vsrmuten ist, d�ß die 

zunächst als Untermietverhältnis begannene Miete mit Einr 

verleibung des Wohnungseigentumsbewerbers als Hau9tmiete 

fo�tgesetzt werde oder aber, daß die Hauptmiete dur�h die 

Einverleibung des Wohnungseigentums bedingt sei, weil es 

sonst relativ einfach wä�e, ein WOhnungseigeQt�m3anwart-

schaftsrecht zu erwerben, nur wenig Leistungen zu erbrin-

gen und damit den Rücktritt des Wohn�ngseig�ntumsorgani-

sators zu riskieren, vorher jedoch (unter Umständert ?n 

eine nahestehende Person) zu vermieten, wobei de� Organi-

sator bei Vorliegen eines Hauptmietverhältn1sses an den 

(auch ungünstigen) Mietvertrag gebunden wäre (§ 2 Abs. 1 

Satz 2 und 3 MRG). 
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Zu Art. I Z 5 

Im neuen § 6 a Abs. 1 MRG wird ein Quorum von min­

destens zwei Drittel der Hauptmieter beim Wahl vorgang des 

Mieterbeauftragten festgelegt. Im § 6 a Abs. 2 Z 2 MRG, in 

dem die Enthebung des Mieterbeauftragten unter gleichzeiti� 

ger Neuwahl eines anderen Mieterbeauftragten geregelt wird ; 

ist kein bestimmtes Anwesenheitserfordernis für die Wähler 

enthalten. Die diesbezügliche Regelung ist aber notwendig, 

um Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der Neuwahl hintan­

zuhalten. 

Bei Verrichtung der dem Mieterbeauftragten übertra­

genen T�tigkeiten werden vor allem in Häusern mit einer 

grdßeten Anzahl von Hauptmietern sehr wahrscheinlich Aus­

lagen entstehen (Korrespondenz, Anzeigen, Behdrdenwege, Be­

schaffung von Räumlichkeiten zur Abhaltung der Mieterver­

sammlung tidgl. ). Eine Regelung über deren Ersatz fehlt aber. 

Dabei ist zu bedenken, daß es für die Bereitwilligkeit ge­

eigneter Petsonen, sich für die recht mühsame und wahr­

scheinlich auch undankbare Tätigkeit eines Mieterbeauf­

tragten zur Verfügung zu st�llen, nicht gerade fdrderlich 

sein kann, hiefür noch Mittel aufwenden zu müssen, deren 

Ersatz unklar und unsicher ist. Es fehlen auch Bestimmun­

gen, die die Haftung des Mieterbeauftragten regeln. 

Nach dem neuen § 6 b MRG soll bei mangelhafter 

Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten im 

Miethaus neben dem Vermieter auch die Mehrheit der Haupt­

mieter berechtigt sein, im eigenen Namen Gewährleistungs­

ansprüche zur Verbesserung der Arbeit oder zur Minderung 
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des Entgeltes des Unternehmers geltend Z� machen, Hie�u i�t 

darauf zu verweisen, daß Lehre und Rechtsprechung d�e Ge�� 

tendmachun� von Ge�ährleistungsanspr�che� v�n (�iteigep­

tu�s-)Gemeinschaften bei Gemein�chaftsanlagen als �esamt� 

handforderungen mit entsprechen�er Willens�ildung zur Ver-

meidung unüberbrUc�barer piskrepan�en vor�ehen (sie�e B�nder 

in Schwimann ABGS Rz 55 zu § 932; Reischauer �n R�mmel ABOB 

Rz 2� zu § 932; MietSlg. 3�.072, 37.081). Es wäreß aus 

Gründe� der Rechtssicherheit konkrete Regel�ngen für den 

Fall der Erhebung �onkurrierender GewährleistungsansprUche 

erforderlich, wobei auch zu erwägen ist, 9b nicht auch schqn 

eine Subsidiarität der Mieterrechte bei Sä�migkeit �es Ver, 

mieters ausreichen könnte. 

Zu Art. I Z 7 

Im § 1 5  Abs. 4 M�G ist eine A�fsPaltungsmöglich-

keit für Pauschalmietzinse vorgesehen. In den Erläuterun�en 

wird auch für den häufigen Fall, daß be� einer derartigen, 

vielfach schon vor langer Zeit geschlossenen Vereinbarung� 

kosten schon den vereinbarten Pauschalmietzins übersteigen� 

eine hinlängliche Problemlösung angenommen. Demgegenüber 

ist aber dem Gesetzesentwurf zu entnehmen, mit dem Beschtun 

nach § 37 Abs. 1 Z 7 a MRG sei auszusprech$n, daß �nstelle 

des pauschal vereinbarten Mietzinses ab dem auf den Antrags-

tag folgenden Zins termin ein nach § 1� Abs. 1 MRG aufge-

gliederter Mietzins in 91eicher HÖhe zu entrichten ist. Qa" 

mit bleibt es aber bei der Unzukömmlichkeit, daß der Ver-
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mieter auch Kosten zu tragen hat, die ihrer Rechtsnatur 

nach bloße Durchlaufposten wären. ?ür jie sehr bedeut­

same Berechnung des Erhaltun�s- und Verbesserungsbeitra­

ges nach § 45 MRG ist allerdings eine praktikable Lbsung 

gefunden. 

Zu Art. I Z 8 

Mit der im Verfassungsrang ste�enden Bestimmung 

des § 1 6  Abs. 5 MRG werden durch Lanjesgesetz zu regelnde 

neue AnWendungsfälle fUr zulässige Vereinbarungen eines 

angemessenen Hauptmietzinses ( §  1 6  Abs. 1 MRG) oder Zu­

schläge zu den Kategoriemietzinsen ( §  1 5  Abs. 2 MRG) er­

mbglicht. Laut Art. 11 Z 2 der Novelle ist das neue Bundes­

gesetz auch auf Miet- und Nutzungsverträge, die vor In­

krafttreten geschlossen worden sind, anwendbar. Zweckmäßig 

wäre es, auch im Gesetzestext - wie in jen Erläuterun-

gen _ eindeutig klarzustellen, daß die vorliegende MRG­

Novelle - abgesehen von den zinsenrechtlichen Vorschrif­

ten des § 1 6  Abs. 5 - auch auf Altrnietverträge anzuwenden 

ist. 

Abschließend ist zu bemerken, daß noch Regelun­

gen ausstehen, wie etwa die den § 24 Nohnhaussanierungs-

gesetz ersetzenden landesgesetzlichen Bestimmungen (Un­

vollständigkeit des § 6 Abs. 2 Satz 3 MRG) . Offen ist vor 

allem das Schicksal des § 44 MRG mit den Auswirkungen auf 
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damit zusammenhängende Bestimmungen. 

Für die Richtigkei{t 
der Ausfertigung: 

I 
) 

Wi�n, �m 20. Juni 198� 

Dr. M e I n  i z k y 

� 
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